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Bıallas schließt sich keiner der üblichen Transskriptionen chinesischer

W orter völlig und hbeleuchte aufs ME UE den Mangel einer allgemelin
anerkannten Orthographie bel der Übertragung der chinesischen TLaute
und Zeichen ın uUunNnser Alphabet. Möge hier endlich auch erreicht verden,
Wa S_ be1i japanischen und indischen Wörtern jetzt erreicht ICTe

Dr AÄnwander.
Ö) W örterhue 7, Cod Jur. Can Von Dr Rud östler, Cnh1iy=

PTOL-. Wıen 1 nıef VMünchen 1928, Köse!-Pustet
V DE

Fın eigenes W öorterbuch ZuUu mm Cod Jur. ist keine überflüssige
C uch der im lassischen Latein ohl Bewanderte stockt manchmal
Del der Lektüre des KOodex Andererseits ist aber H <odex-Wörterbuch
keine eichte Arbeit Schon die Auswahl der erklärenden Ortier macht
Schwierigkeiten. Der ine wird mehr, der qndere weni1ger wünschen. SO
weıit WITLE sehen, hat der Verfasser ungemein gewissenhaft gearbeitet und
weitgehenden W ünschen gerecht Dr werden sıiıch bemüht. Grundsätzlich
1e1j Schlagworte 5” die ım x odex sich nicht inden Es waäare ber
ZUu erwägen, ob usdrücke WwW1e affectio, appositi0 (can 14305 IR
11l. 4) nicht doch aufgenommen werden ollen GCappellanus wıird miıtunter
auch der Hilfspriester genannt,. Antüsties wird OIt 1dentiisch miıt Praelatus
gebrauc Bei cConfesslilo könnte uch quft die (‚onifess10 eirı hingewlesen
werden. Bei debhıtum der H1in wels ul debıtum con]ugale. Die CUMU-
Jatio benefic10rum wırd wahrscheinlich bel incompatıbilıs behandelt werden.
NWIr wünschen dem verdienstvollen Werke einen raschen Fortgang

(GiTraz. Prof Dr Kariıng
De rel1q10s1S » Normam Von ıu Schäfer

(‚AD. 80 (AIX H: F27) Miüinster 1927 M PE
Der VerfTasser, emeritierter Lektor und Konsultor der Sakraments-

kongregation, bhiletet 1mM vorliegenden Buche se1n VOI Tüunt Jahren In deutscher
Sprache herausgegebenes „Ordensrecht“ hbedeutend (von 406 aut AT 57
erweitert und HE unterdessen erschienene kirklärungen und Ww1Issen-
schaftliche ntersuchungen bereichert nd verbessert. DIie Vorzüge des
deutschen Werkes wurden dadurch vermehrt. [ )as e 11l vorzüglich
der Praxı1ls dienen und äaßt siıch daher quf spekulatıve Lrörterungen weniger
e1IN. Neu eingeschoben ist der €l (De rebus); auch der Anhang über
kirchliche ereine wurde erweitert. KRecht gul wurde 4aSe der ntier-
schied zwıschen kirchlieh errichteten, bezw. gutgeheißenen und hbloß emp-
Iohlenen ‘ oder bloß ZUr Kenntnis SCHNOMLUMENEN Vereinen hervorgehoben.
Kın sehr Inhaltsverzeichnis erleichtert dem Praker den Gebrauch.
Kıne Neuauflage möge 115 auch das Vorgehen el Neuerrichtung einer
kKongregation in Hinsicht qaut OV1z1lat und Profeß SCH1  ern Die HBe-
merkung 426, daß Nonnen mM1 päpstlicher Klausur) A Ausübung des
Liehrberufes einer päpstlichen Klausurdispens edürfen, ist. richtig. Doch
ıandelt c sıch heute Nn1ıC mehr DI0 u11 das Betreten des (außerha der
Klausur gelegenen) Lehrzimmers. uC bel ihrer Vorbildung kommen die
Nonnen, die vieliac. Universitätsvorlesungen besuchen sollen, mi1t der
Klausur ın Kontilıkt Am einfachsten ist die Umwandlung des Ordens ın
eine Kongregation, Dbezw. hbloß Ablegung einfacher eiu Hinsichtlich
des mehr a1S sechsmonatigen Aufen  altes des Professen außerhal des
Klosters (S sel emer. daß ın einem konkreten einem Ordens-
INann die erbetene rlaubnıis, und ZW AAar zeitlich egrenz AL Leitung einer
Pifiarre gegeben wurde. Bel sogenannten Ordenspfarren scheint der Kodex
eine kleine klösterliche Niederlassung vorauszusetzen.

(GTraz. Prof IT Harıng.
A1 *


